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Tarifverordnung 
für Arbeiten der Wasserversorgung Rickenbach  
an Hausanschlussleitungen 
 
Ingress 

Der Gemeinderat von Rickenbach, gestützt auf das Wasserreglement der Einwohnergemeinde 
Rickenbach vom 9. Juni 20091 §18 Abs. 4, §19 Abs.1 und §19 Abs.3 sowie auf die Verordnung 
über Anschluss, Erstellung und Unterhalt von Hausanschlussleitungen in der Wasserversorgung 
Rickenbach vom 11. Oktober 2010 §11 beschliesst: 
 
§1 

Arbeiten und Reparaturen an Hausanschlussleitungen, welche die Wasserversorgung der Ge-
meinde Rickenbach durchführt, werden dem jeweiligen Gründeigentümer oder Baurechtsnehmer 
aufgrund eines unterschriebenen Rapports in Rechnung gestellt. 
 
§2 

Tarifansätze  

Leistungen Tarife 

Arbeitseinsatz pro Stunde 

Zuschläge:  20:00 – 23:00 Uhr 
 23:00 – 06:00 Uhr 
  Sonn- und Feiertage 

50.00 CHF 

25 % 
50 % 

100 % 

Fahrtkosten pro km 1.20 CHF 

Einsatz Arbeitsgeräte (Traktor, Kipper etc.) Gemäss aktueller Liste «Besoldungen der 
Gemeinde Rickenbach» 

Materialkosten Weiterverrechnung zum Beschaffungspreis 

 
Die vorliegende Verordnung tritt nach Genehmigung durch den Gemeinderat auf den 1. Januar 
2013 in Kraft. 

Beschlossen an der Gemeinderatssitzung vom 29. Oktober 2012. 

Gemeinde Rickenbach 

Im Namen des Gemeinderates 

Marco Geu, Gemeindepräsident  Chantal Jenny, Gemeindeschreiberin 

																																								 																											 	
1 Fassung vom 1. Dezember 2009 


